
 

Bekanntgabe 
einer öffentlichen Sitzung 

 
 
 Am Mittwoch, 28.02.2018, um 17:30 Uhr  
 findet im Rathaus, Sitzungssaal, 

 
 

 eine 50. Sitzung des Stadtrates 
 

 mit folgender Tagesordnung statt: 

 

 
 
    Bürgerfrageviertelstunde 

 
  

    Bericht des Oberbürgermeisters 
 

  

    Anfragen aus dem Stadtrat 
 

  

1. Tempo 30 vor Schulen, Kindergärten, Krankenhäusern   

2. Gaisfeld IV -  Zwischenbericht   

3. Neugestaltung Spielplatz Bleiche - Grabenverrohrung eines Teilstückes - 
Information 

  

4. 3-fach Sporthalle   

5. Schienenreaktivierung - Sachstand   

6. Sanierung der alten Hauptschule - Vergabe Fachplaner ELT und HLS   

7. Freiwillige Feuerwehr Hellenbach - Bestätigung des Kommandanten und 
seines Stellvertreters 

  

8. Genehmigung einer Kinderfeuerwehr   

9. Jahresabschluss des Pflegeheims der Hospitalstiftung mit Schlussbilanz, 
GuV, Anhang, Lagebericht und Anlagennachweis zum 31.12.2017 

 

  

    Genehmigung der Niederschrift 
  

 
 

Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt. 
 
 
Dinkelsbühl, 21.02.2018 
 
 
 
Christoph Hammer  
Oberbürgermeister 
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Sitzungsvorlage Stadtrat öffentlich 

am 28.02.2018 
 

Vorlagen-Nr.: 3/023/2018 

Berichterstatter: Herr Koller 

Betreff: Tempo 30 vor Schulen, Kindergärten, Krankenhäusern 

 
Sachverhaltsdarstellung: 
Die Stadtratsfraktion der Freien Wähler beantragte die sofortige Umsetzung der Entscheidung 
der Verkehrsminister der Länder, Tempo 30 vor Kindergärten, Schulen, Pflegeheimen und Kran-
kenhäusern für das Gebiet der Stadt Dinkelsbühl anzuordnen. 
Nachdem für das Stadtgebiet lediglich die Bereiche Südring und Crailsheimer Straße hierzu in 
Frage kommen, wurden entsprechende Untersuchungen dazu angestellt. 
So wurden u.a. die dafür infrage kommenden Fachbereiche um Stellungnahme gebeten. 
Ferner war dies auch Thema der kürzlich stattfindenden großen Verkehrsschau. 
Sämtliche Stellen, abgesehen vom Vertreter des Seniorenbeirates, lehnten die Einführung von 
Tempo-30-Anordnungen in diesen Bereichen ab. 
Der Bauausschuss hat sich mehrheitlich ebenfalls gegen entsprechende Beschilderungen aus-
gesprochen (siehe Anlage) und empfahl dies auch dem Stadtrat. 
Herr Müller von der PI Dinkelsbühl hat sich bereit erklärt, auch vor dem Stadtrat die fachliche 
Stellungnahme der Polizei vorzutragen. 
Anlagen: Antrag Freie Wähler, Stellungnahme PI Ansbach, möglicher Beschilderungsplan Crails-
heimer Straße, Beschluss Bauausschuss 
 
 
 
Vorschlag zum Beschluss: 
Der Stadtrat folgt dem Empfehlungsbeschluss des Bauausschusses für die Bereiche  
 
Südring 
Crailsheimer Straße – Krankenhaus 
Crailsheimer Straße – Altenheim 
 
 
 

 
 
50. Sitzung des Stadtrates Tagesordnungspunkt Nr. 4 
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Sitzungsvorlage Stadtrat öffentlich 

am 28.02.2018 
 

Vorlagen-Nr.: 3/027/2018 

Berichterstatter: Engelhardt, Karl 

Betreff: Gaisfeld IV Zwischenbericht 

 
Sachverhaltsdarstellung: 
Vorstellung des überarbeiteten Entwurfs für die Planung Gaisfeld IV 
 
 
 

Haushaltsrechtliche Vermerke: 

 
 

Vorschlag zum Beschluss: 
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Sitzungsvorlage Stadtrat öffentlich 

am 28.02.2018 
 

Vorlagen-Nr.: 3/028/2018 

Berichterstatter: Engelhardt, Karl 

Betreff: 3-fach Sporthalle 

 
Sachverhaltsdarstellung: 
 
Herr Prof. Schuck hat in Zuarbeit der beauftragten Köhler architekten+beratende ingenieure 
gmbh, Gauting, eine Machbarkeitsstudie erstellt. 
Er kommt darin, unter Vorbehalt, zum Schluss, dass die vorhandene Sporthalle durchaus wirt-
schaftlich zu sanieren sein kann. Alternativ kann sofort oder auch in späterer Erweiterung auch 
ein Neubau im umgreifenden Areal untergebracht werden. 
Voraussetzung für die Wirtschaftlichkeit der Sanierung ist, dass sich der optisch gute Eindruck 
der Spannbeton-Schalenbinder, auch durch eine gründliche Inspektion des  
Materialzustandes oben am jeweiligen Bauteil per längerfristiger Vorhersage in einem Statischen 
Gutachten, bestätigt. Dies sollte bald in Auftrag gegeben werden. 
 
Nach derzeitiger Einschätzung wird die haustechnische Aktualisierung der bestehenden  
Halle ca. 1,5 Mio €, ohne aktive Solarnutzung mit thermischer Pendelung, kosten. Genauere 
Aussagen hierzu wie auch zu einer wirtschaftlichen Gegenüberstellung der Unterhaltskosten, mit 
oder ohne Solarnutzung, können ebenfalls anhand eines detailierteren Gutachtens, auf Wunsch 
erarbeitet werden. Aus Kostengründen wurde  
bisher erst einmal dieses Grundsatzgutachten der Machbarkeit erstellt, bevor weitere Kosten für 
tiefergehende und belastbarere Aussagen ausgegeben werden.   
 
 

Haushaltsrechtliche Vermerke: 
1.  Die Gesamtausgaben der Maßnahme/Vergabe betragen 0,00 € 

2.  Haushaltsmittel vorhanden: ja/nein 0,00 € bei HSt.:       

3.  Die über-/außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 0,00 € werden gedeckt durch: 

- Einsparungen bei HSt.:       

 - Mehreinnahmen bei HSt.:       

- Veranschlagung im Nachtragshaushalt 20 

  
 

Vorschlag zum Beschluss: 
Der Stadtrat wird hiermit über den Stand der Vorermittlungen informiert.  
Um die Planungsarbeiten, entweder für eine Sanierung der vorhandenen Dreifachsporthalle oder 
eine Neubauplanung angehen zu können, ist ein Gutachten  
zum Zustand des Tragwerkes, als weitere Entscheidungsgrundlage erforderlich. Der 
Stadtrat stimmt der Einholung eines solchen Gutachtens zu. 
 
 

 
 
50. Sitzung des Stadtrates Tagesordnungspunkt Nr. 3 
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Sitzungsvorlage Stadtrat öffentlich 

am 28.02.2018 
 

Vorlagen-Nr.: 3/025/2018 

Berichterstatter: Engelhardt, Karl 

Betreff: Sanierung der alten Hauptschule - Vergabe Fachplaner ELT und 
HLS 

 
Sachverhaltsdarstellung: 
Nach Einholung der Honorarangebote verschiedener Fachplaner für die Leistungen der Techni-
schen Ausrüstung ELT und HLS, haben das wirtschaftlichste Honorarangebot für: 
  
ELT (Elektrotechnik) – Planungsbüro Siegfried Wilde, Turmgasse 20, 91550 Dinkelsbühl 
mit: Honorarzone 2/Anlgr.4+5, Honorarzone 1/Anlgr.6, Mindestsatz, Umbauzuschlag 20%, 
Nebenkosten 3%, Stundensätze: 85,- €/AN, 75,- €/PrL, 75,- €/Ing., und 55,- €/TM 
und für  
HLS (Heizung-Lüftung-Sanitär) – Ingenieurbüro ibb Bautz, Fischstraße 5a, 91522 Ansbach 
mit: Honorarzone 2/Anlgr.1-3+7+8, Mindestsatz, Umbauzuschlag 10%, 
Nebenkosten 4%, Stundensätze: 85,- €/AN, 68,- €/PrL, 68,- €/Ing., und 49,- €/TM 
abgegeben. 
 
Die Leistungen der technischen Ausrüstung, Leistungsphasen 1 bis 9 gem. §§ 53 ff. HOAI,  
werden stufenweise beauftragt. 
Die Gesamtkosten für die Baumaßnahme können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschlie-
ßend beziffert werden, da sich aufgrund der aktuell zu geringen Planungstiefe noch Kostenver-
änderungen ergeben können. 
 
 

Haushaltsrechtliche Vermerke: 
1.  Die Gesamtausgaben der Maßnahme/Vergabe betragen 0,00 € 

2.  Haushaltsmittel vorhanden: ja 0,00 € bei HSt.:       

3.  Die über-/außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 0,00 € werden gedeckt durch: 

- Einsparungen bei HSt.:       

 - Mehreinnahmen bei HSt.:       

- Veranschlagung im Nachtragshaushalt 20 

  
 

Vorschlag zum Beschluss. 
Mit der Vergabe der Leistungen der technischen Ausrüstung ELT und HLS an die Büros Siegfried 
Wilde, Dinkelsbühl und ibb Bautz, Ansbach besteht Einverständnis. 
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Sitzungsvorlage Stadtrat öffentlich 

am 28.02.2018 
 

Vorlagen-Nr.: 1/003/2018 

Berichterstatter: Schneider, Bettina 

Betreff: Freiwillige Feuerwehr Hellenbach - Bestätigung des 
Kommandanten und seines Stellvertreters 

 
Sachverhaltsdarstellung: 
 
Am 26.01.2018 wurden nach Art. 8 Abs. 2 Satz 1 Bayerisches Feuerwehrgesetz (BayFwG) Wah-
len bei der Freiwilligen Feuerwehr Hellenbach durchgeführt.  
 
Dies führte zu folgendem Ergebnis: 
Herr Steffen Karl, Hellenbach 21, wurde am 26.01.2018 zum Kommandanten der Freiwilligen 
Feuerwehr Hellenbach gewählt. Gleichzeitig erfolgte die Wahl von Herrn Ralf Zieher, Hellenbach 
15, zum Stellvertreter des Kommandanten. 
 
Gemäß Art. 8 Abs. 4 BayFwG bedürfen die Gewählten jeweils der Bestätigung durch die Stadt 
Dinkelsbühl im Benehmen mit dem Kreisbrandrat. Die Bestätigung ist zu versagen, wenn ein 
Gewählter fachlich, gesundheitlich oder aus sonstigen wichtigen Gründen ungeeignet ist. Die 
Bestätigung der Kommandanten und ihrer Stellvertreter ist kein Geschäft der laufenden Verwal-
tung ohne grundsätzliche Bedeutung nach Art. 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 der Gemeindeordnung für 
den Freistaat Bayern (GO) - zuständig ist deshalb der Stadtrat.  
 
Die Auflagen des Kreisbrandrates sind einzuhalten. 
 
 
Vorschlag zum Beschluss: 
 
Herr Steffen Karl und Herr Ralf Zieher werden unter Berücksichtigung der vom Kreisbrandrat 
vorgeschlagenen Auflagen als Kommandant bzw. stellvertretender Kommandant der Freiwilligen 
Feuerwehr Hellenbach bestätigt. 
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Sitzungsvorlage Stadtrat nicht öffentlich 

Am  28.02.2018 
 

Vorlagen-Nr.: 3/022/2018 

Berichterstatter: Engelhardt, Karl 

Betreff: Genehmigung einer Kinderfeuerwehr 

 
Sachverhaltsdarstellung: 
 
Zur Nachwuchsförderung wurde das bayerische Feuerwehrgesetz geändert. 
Nun besteht die Möglichkeit auch Kinder unter 12 Jahren in die Feuerwehr aufzunehmen. 
Auch die Freiwillige Feuerwehr Dinkelsbühl möchte diese Chance nutzen und 
Zeitnah, nach dem Floriansfest 2018, eine Kinderfeuerwehr gründen, in der Kinder 
ab 8 Jahren die Feuerwehr spielerisch kennen lernen können. 
Stadtbrandinspektor Kloos bittet um Zustimmung der Stadt, womit dann auch automatisch die 
Versicherung der Kinderfeuerwehr über den KUVB in Kraft tritt. 
Der Übungsbetrieb könnte nach Info-Veranstaltungen für Eltern und Kinder, dann voraussichtlich 
ab Juni 2018 aufgenommen werden. 
 
 

Haushaltsrechtliche Vermerke: 
1.  Die Gesamtausgaben der Maßnahme/Vergabe betragen 0,00 € 

2.  Haushaltsmittel vorhanden: ja/nein 0,00 € bei HSt.:       

3.  Die über-/außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 0,00 € werden gedeckt durch: 

- Einsparungen bei HSt.:       

 - Mehreinnahmen bei HSt.:       

- Veranschlagung im Nachtragshaushalt 20 

  
 

Vorschlag zum Beschluss: 
Der Stadtrat stimmt der Gründung einer Kinderfeuerwehr in Dinkelsbühl zu. 
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Sitzungsvorlage Stadtrat öffentlich 

am 28.02.2018 
 

Vorlagen-Nr.: SWD/004/2018 

Berichterstatter: Lechler, Werner 

Betreff: Jahresabschluss des Pflegeheims der Hospitalstiftung mit 
Schlussbilanz, GuV, Anhang, Lagebericht und Anlagennachweis 
zum 31.12.2017 

 
Sachverhaltsdarstellung: 
 
Die Schlussbilanz für das Pflegeheim der Hospitalstiftung Dinkelsbühl wurde nach § 9 Abs. 2 
WkPV erstellt. 
 
Die gesamten Erträge aus Pflegeleistungen, Unterkunft und Verpflegung, Zusatzleistungen, In-
vestitionskosten, sonstigen betrieblichen Erträgen und den außerordentlichen betrieblichen Er-
trägen belaufen sich in Summe auf 1.295.827,98 €. Die gesamten Aufwendungen im Wirtschafts-
jahr 2017 belaufen sich auf 1.356.987,19 €, sodass das Jahr 2017 mit einem Verlust in Höhe von 
61.159,21 € abschließt. 
 
Anlage 
Jahresabschluss 2017 
 
 
 
Vorschlag zum Beschluss: 
 
Die Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang und Lagebericht gemäß § 289 Abs. 1 HGB 
zum 31.12.2017 wird genehmigt. 
 
Der Verlust für das Jahr 2017 in Höhe von 61.159,21 € wird auf neue Rechnung vorgetragen. 
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